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Mittelschulgesetz 1

(Änderung vom   )

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Mittelschulgesetz vom 20. Mai 20092 wird wie folgt geändert:

§ 38 Abs. 2, 3 und 4 (neu)

2 Der Kantonsbeitrag beträgt pro Schülerin oder Schüler mit zivilrechtlichem
Wohnsitz im Kanton Schwyz, die an einer anerkannten privaten Mittelschule ein
Mittelschulangebot auf der Sekundarstufe II besuchen, pro Schuljahr:
a)  am Gymnasium Fr. 19 675.--;
b) an der Fachmittelschule  Fr. 19 500.--.
3 Der Regierungsrat ist ermächtigt, bei einer Erhöhung oder Verminderung der
Unterrichtslektionen aufgrund übergeordneten Rechts den Kantonsbeitrag anzu-
passen.
Bisheriger Abs. 3 wird zu Abs. 4.

II. Übergangsbestimmung zur Änderung vom

1 Der Kantonsbeitrag von Fr. 19 675.-- gemäss § 38 Abs. 2 Bst. a gilt erstmals
für Schwyzer Schülerinnen und Schüler, welche im Schuljahr 2020/2021 in die
erste Klasse des Gymnasiums an einer privaten Mittelschule eintreten.
2 Für alle anderen Schwyzer Schülerinnen und Schüler an den privaten Mittel-
schulen gilt weiterhin der bisherige Kantonsbeitrag von Fr. 19 500.-- (indexiert).

III.

1 Dieser Beschluss unterliegt dem Referendum gemäss §§ 34 oder 35 der Kan-
tonsverfassung.
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen.
3 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.
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